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Mit Urteil vom heutigen Tage – Az. KZR 39/06 – Orange Book Standard – hat der BGH den
kartellrechtlichen “Zwangslizenzeinwand” gegenüber dem Unterlassungsbegehren des
Patentinhabers grundsätzlich zugelassen. Die Lizenzierungspraxis eines marktbeherrschenden
Patentinhabers unterliege der kartellrechtlichen Missbrauchskontrolle (Art. 82 EG, §§ 19, 20
GWB). Der Patentinhaber dürfe ein Unternehmen, das einen Lizenzvertrag abschließen will, um
auf einem von der Benutzung des Patents abhängigen Markt Produkte anbieten zu können,
nicht dadurch diskriminieren, dass er von diesem Unternehmen ohne sachlichen Grund höhere
Lizenzgebühren als von anderen fordert. Verstößt der Patentinhaber gegen dieses
Diskriminierungsverbot, sei ihm die Durchsetzung des patentrechtlichen
Unterlassungsanspruchs verwehrt. Die Klage aus dem Patent stelle dann ebenso wie die
Weigerung, den angebotenen Lizenzvertrag abzuschließen, einen Missbrauch der
marktbeherrschenden Stellung dar.

Näheres und eine Kommentierung folgen in Kürze.
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